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RATGEBER

Sie fragen -
wir antworten

RECHT

7n Jer Dezemfeer-A«5gaf>e (fer
Zeif/npe /zabe ic/z mir Interesse t/e«

Feitrag über (fie Int/exiernng (fer
Sc/zeit/nngsrenten ge/ese« zznzf

moc/zfe 7/znen meine« ä/zn/ic/z ge-
lagerten Fa/i vortragen: 7c/z wzzrtfe

vor Ja/zrze/znfen gesc/zieäen. Mein
gesc/ziez/ener F/zemann war Fe-
amfer äes Fiägenössisc/zen Miii-
fär(fejoartemenre5. A/s mein ge-
sc/ziez/ener Mann verstarb, aner-
faznnte äie Mi/irärver,sic/zemng (fie
vo/ie Fnn(fe^/za/f«ng nne? sprac/z
mir eine Wïfwenpemion zzz. Der im
5c/zei(fnng5nrtez7 vorge.se/zene t/n-
fer/za/to/zeifrag äes gesc/zieäenen
F/zemannes war /zö/zez; a/Zeräings
«ic/zt renernngsinzfexiert. 7m ia/zre
7963 bat (fie Mi/iZzfrver.sie/zernng
meine Wz'fwenpension zwar äer
Fezzerwng angepasst, aber nnr bis
zzzr 7/ö/ze des im Fc/zeidnngszzrtei/
/estge/egten FnZer/za/Zs6eirrage.s.
Die äarüber/zinaHsge/zenäe Fezze-

rnng wzzrde «ic/zf gewä/zrt, weü der
I/nter/za/fsbeitrag im Sc/zeiäzzngs-
zzrtezf nic/zf inäexiert war zznd die
Wifwenrenre der Mi/itärversic/ze-
rzzng nic/zi /zö/zer atzs/a/ien diiz/e.
7c/z wäre aber a«/ eine Fr/zö/znng
der Fente entsprec/zenä der Fezze-

nmg angewesen.

Wir haben Ihre Anfrage dem Bun-
desamt für Militärversicherung
unterbreitet, das uns dazu folgen-
7H

des mitteilt: «Nach Artikel 30 Ab-
satz 2 des Bundesgesetzes über die
Militärversicherung (MVG) hat
der Ehegatte, der zur Zeit des To-
des des Versicherten von diesem
rechtskräftig geschieden war, ei-
nen Rentenanspruch nur insoweit,
als der Verstorbene ihm gegenüber
unterhaltspflichtig war. Die Lei-
stungen der Militärversicherung
sollen nach dem Willen des Ge-
setzgebers in diesem Falle die
durch den Tod des Versicherten
entfallenden Unterhaltsbeiträge
ersetzen. Eine Indexierung der
Leistungen der Militärversiche-
rung erfolgt nur in dem im Schei-
dungsurteil auch für die Unter-
haltsbeiträge vorgesehenen Rah-
men. Nach dem Wortlaut des Ge-
setzes haben wir nicht die Kompe-
tenz, die die Unterhaltsbeiträge er-
setzenden Leistungen von uns aus
zu indexieren. Wir wissen, dass
dieser Sachverhalt Leistungsbezü-
gerinnen hart treffen kann. Wir
stel len dies vor al lern in Fällen fest,
in denen Unterhaltsbeiträge an ei-
nen geschiedenen Ehegatten auf-
grund einer richterlichen Verfü-
gung und in Anwendung von Arti-
kel 47 Absatz 3 MVG direkt von
der Invalidenrente des Versicher-
ten abgezweigt werden. Auf unge-
nügende Unterhaltsbeiträge ange-
sprochen, empfehlen wir den be-
troffenen Personen stets, eine Re-
vision des Scheidungsurteils anzu-
streben, mit der die Teuerungs-
anpassung der Alimentsbeträge für
die Zukunft sichergestellt wird.
Glücklicherweise wird heute in
den meisten Scheidungsurteilen
die Indexierung der gerichtlich
festgesetzten Unterhaltsbeiträge
bereits vorgesehen.»

Die Antwort der Militärversiche-
rung ist freundlich, erschöpfend
und klar. Wir können aber nicht
verhehlen, dass sie uns nicht zu
befriedigen vermag. Die Militär-
Versicherung hebt hervor, dass
nach dem Gesetzeswortlaut eine
Indexierung nicht möglich sei.
Dann wäre aber auch die nachträg-
liehe Indexierung von Schei-
dungsrenten nicht möglich gewe-
sen, und doch hat sie das Bundes-
gericht, in Fortentwicklung des
Rechts, vorgenommen. Man kann
sich fragen, warum das, was im
Zivilrecht möglich war, nicht auch
im Bereich der Sozialversicherung
möglich sein soll. Gerade Ihr per-
sönlicher Fal 1 macht die Problema-
tik recht deutlich. Ihr geschiedener
Mann war Bundesbeamter und
wäre in den Genuss des Teuerungs-
ausgleiches gelangt. Sie könnten,
würde Ihr geschiedener Mann
noch leben, eine Anpassung des

Unterhaltsbeitrages beantragen.
Gegen die Militärversicherung,
die aus Ihrer wirtschaftlichen Sicht
an die Stelle Ihres verstorbenen ge-
schiedenen Mannes getreten ist,
soll das nicht möglich sein. Im Er-
gebnis ist die Haltung der Militär-
Versicherung, wenn sie auch strik-
te dem Gesetzeswortlaut ent-
spricht, doch recht stossend. Sie
führt dazu, dass Sie heute die glei-
che Leistung erhalten, die der
Richter anlässlich der Scheidung
vor mehr als 35 Jahren als ange-
messen festgelegt hatte.

Sind Grosskinder
pflichtteilgeschützt?

7c/z bin Witwer zznzf /zabe vier Arn-
äer Fann ic/z äen er/>rec/zt//c/zen
Ante// eines Finäes seinem F/ze-

gaffen vermac/zen, wenn äas be-
freuende Finä äanzit einverstan-
äen ist? Fo/Zte eines meiner Fintier
vor mir sterbe«, sinä seine Finäez;
a/so meine Gross/ünäer, gegen-
über mir p/Zic/zftei/gesc/züfzt, otfer

Nicht indexierter
Unterhaltsbeitrag
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tonn ick ütor (Zieseu ErZüeiZ /rei
vef/üge«
Der Erblasser kann mit einem Er-
ben einen Erbverzichtvertrag ab-
schliessen. Der Verzichtende fällt
beim Erbgang ausser Betracht.
Wenn es der Vertrag nicht anders
bestimmt, wirkt der Erbverzicht
auch gegenüber den Nachkommen
des Verzichtenden. Ferner kann
sich der Erblasser durch Erbver-
trag einem anderen gegenüber ver-
pflichten, ihm oder einem Dritten
seine Erbschaft zu hinterlassen.
Ein solcher Erbeinsetzungsvertrag
bedarf ebenso wie der Erbver-
zichtsvertrag der öffentlichen Be-
urkundung. Zudem ist es möglich,
im Rahmen eines Erbvertrages
vorzusehen, dass ein Dritter an-
stelle des verzichtenden Erben ein-
gesetzt wird. Sie und das Kind
können demnach vereinbaren,
dass das Kind auf seinen Erbanteil
zu Gunsten des Ehegatten verzieh-
tet. Zu Ihrer zweiten Frage ist fest-
zuhalten, dass die Nachkommen
pflichtteilgeschützt sind. Im Falle
des Vorversterbens eines Kindes
würden somit dessen Kinder an
seine Stelle treten und den Pflicht-
teilschutz geniessen.

ZV itm Marco Biaggi, Ac/votot

MEDIZIN

«Ballonbauch»
Seif emigew Ja/men ZeicZe ic/i an
einem «BaZ/ontowc/!». Was kann
man (Zagegen fim
Der von Ihnen erwähnte «Ballon-
bauch» entspricht keinem geläufi-
gen medizinischen Krankheitsbild
und bedarf einer gewissen Präzi-
sierung. Ich nehme an, dass Sie
damit ungefähr Folgendes meinen:
Ein meist gespannter, aufgeblähter

Bauch, der, wenn nicht schmerz-
haft, so doch zumindestens unan-
genehm ist. Windabgang schafft
Erleichterung, der Stuhlgang ist
oft erschwert oder bleibt während
einiger Tage aus. Verschiedene
Faktoren führen zum «Ballon-
bauch»: Erschlaffung der Bauch-
decke im Alter, falsche (schlacken-
arme) Ernährung mit Bildung von
vermehrtem Darmgas, chronische
Verstopfung, Mangel an Verdau-
ungssäften, Mangel an Bewegung.
Das Rezept dagegen heisst des-
halb: schlackenreiche Ernährung

mit viel Früchten und Gemüse,
wenig Süssigkeiten, geregelter
Stuhlgang (eventuell mit Hilfe ei-
nes Pflanzenpräparates) und Fer-
mentpräparat als Verdauungshilfe
vor den Hauptmahlzeiten. Ich hof-
fe, dass diese wenigen Angaben
Ihnen dienen werden.

Unregelmässiger
Puls

Mei« Mau« (72) Zta/ emen anregeZ-

massigen PnZs. Dieser setzt einmaZ

n
tlj per SCHIFF ZUM

WEG DER SCHWEIZ
Verlangen Sie das neue Wanderbrevier.
Es orientiert umfassend über Weg und
Sehenswürdigkeiten.

Der faszinierende Wanderweg im Herzen der Schweiz
überrascht mit grossartigen Etappen auch für Senioren
und Behinderte. Da gibt es topfebene Spazierwege, die
bald hautnah dem romantischen Urnersee entlang führen,
bald schier unüberwindbar scheinende Felsmassive kühn
durchstossen und auch das prächtige Naturschutzgebiet im
Reussdelta erschliessen.
Unser stattliches Wanderbrevier, das im Frühjahr er-
scheint, beschreibt leicht fasslich alle Wegetappen und sagt
genau, welche sich für Senioren und Behinderte eignen.
Es sagt auch, wo sich rollstuhlgängige Toilettenanlagen
befinden (die es übrigens auch auf vielen unserer Schiffe
gibt). Natürlich fehlen markante Hinweise auf die histori-
sehen Stätten nicht, die an den Freiheitskampf unserer
Vorfahren, an die Gründung der Eidgenossenschaft erin-
nern. Das Brevier ist ein Jubiläumsgeschenk unserer Ge-
Seilschaft an die Wanderer und wird samt Fahrplan gratis
abgegeben. Verlangen Sie es direkt bei uns (bitte adressier-
ten und frankierten Briefumschlag C5 beilegen).

SIG Schiffahrt Vierwaldstättersee
W# Postfach 4265 CH-6002 Luzern Tel. 041/40 45 40
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azzs zzac/z ez'zzezzz, zzac/z sz'c/zezz oJcr
ersZ zzac/z sz'eäze/zzz Bc/z/ägezz zzzzJ

so/orZ. Mezzz Mazzzz fazzzz ersZ Jar-
azz/j a/s z'/zzzz vor zwez' 7a/zrezz ez'zz

Vfez-wazzJZer spasses/za/6er Jezz

Pzz/s /zz/z/Ze. Sez'zz B/zzzJrzzc/: z'sZ

zzz'eJrz'g, Jer Pzz/s ge/zZ /azzgsazzz (eZ-

wa 60 Sc/z/äge pro Mz'zzzzZe). 77z'e

zzzzJ Ja ZzaZ er eZwas Sc/zwz'zzJe/. £r
ar/zez'fet von /rzz'/z Jz's späz z'rgezzJ

v etwas zzzzJ z'sZ z'zzz ^ro^ezz zznJ gazz-
zezz z'zzzzzzer «z'm Sc/zzzss». Zsr z'sZ

Az'c/zZrazzc/zer zzzzJ Zrz'zzfaj'eJezz Pag
ez'n G/as. Wez'zz zzzzzz Bssezz. Oer
7/azzsarzZ ZzaZ z'/zzzz ez'zz MeJzTazzzezzZ

versc/zrze/zezz. Bz'zzJ Jz'ese 7/zzrege/-
zzzässz'gfcez'Zezz z'zzz PzzZ.«c/zZag Zzarm-

/os, oJer so//ze man Joc/z zne/zr Ja-
gegen Zzzzz?

Herzrhythmusstörungen, wie Sie
bei Ihrem Mann beobachten kön-
nen, sind häufig und in den meisten
Fällen glücklicherweise harmlos.
Erfahrungsgemäss nehmen sie mit
dem Alter zu. Allerdings können
auch schon ganz junge und körper-
lieh voll leistungsfähige Leute da-

von betroffen sein. Nicht selten
nehmen diese Pulsunregelmässig-
keiten unter (körperlicher) Bela-
stung ab - ein weiterer Beweis für
ihre Harmlosigkeit. Ich nehme an,
dass der Hausarzt Ihres Mannes
ein Elektrokardiogramm (EKG)
geschrieben und gleichzeitig eine
ernsthafte Erkrankung des Herz-
Kreislauf-Systems ausgeschlossen
hat. Das verordnete Medikament
genügt meines Erachtens. Sollten
sich jedoch die Schwindelattacken
häufen oder gar Kollapszustände
auftreten, müsste das ganze sicher
neu überdacht und von einem Spe-
zialisten beurteilt werden. Andere
Massnahmen halte ich zurzeit als

überflüssig, sind sie doch nicht sei-
ten kontraproduktiv.

Narbenbehandlung
7c/z 6/zz 68 Ja/zre aZz. Vor/z'z'zz/Mo-
zzaZezz wzzrJe m/r im Gesz'c/zZ- zzzzZer

Jem /z'zz&ezz Aasezz/oc/z - ez'zz 7/azzZ-

-70

Are/zs operaZz'v ezzZ/erzzZ. Lez'Jez- war
Jer De/e&Z zz'ezzz/z'c/z gross. Zzzr Be-
ZzazzJZzzzzg Jer Aaräe versc/zrz'eä

mir Jer C/zz'rzzrg ez'zze SaZZze. 06-
wo/zZ z'c/z Jz'ese ZägZz'c/z Jrez'maZ ez'zz-

rez'/ze, ZzaZ sz'c/z Jz'e Aar/ze zzz'c/zZ we-
sezzZ/z'c/z veräzzJerZ; zzzJem verspzz-
re z'c/z im ßerez'c/z Jer Aä/zZe eizze

zzzzazzgezze/zzzze Spazzzzzzzzg. 7c/z wäre
7Zzzzezz JazzA/zar, wezzzz Sie ez'zz Mz'ZZei

wzz'ssZezz, zzm Jz'e Aar/ze wezziger
5z'c/zz6ar zzzzJ ge.se/zmeiJigerzzz ma-
c/zezz.

Nach Ihren Ausführungen zu
schliessen, entstand durch die Ent-
fernung des Hautkrebses ein aus-
gedehnter Gewebedefekt. Allein
diese Tatsache bedingt naturge-
mäss eine ausgeprägte Narbenbil-
dung, die gelegentlich zu einem
späteren Zeitpunkt sogar operativ
korrigiert werden muss. Niemals
sollte dies aber vor Ablauf eines
Jahres geschehen. Betrachten Sie
also den gegenwärtigen Zustand
der Narbe nicht als endgültig.

Weinen

Warzzzn zzzzzss ic/z sez'Z ez'zzz'gezz Ja/z-
rezz wez'zzezz, zzzzzz Beispiel izz Jer
Az'rc/ze /zez Pazz/ezz zzzzJ 77ocfeez'Zezz,

sowie /zez'zzz Azz/z/z'cA: vozz A/ez'zzezz

zzzzJ grossezz Tzerezz, zzamezzZlic/z /zez'

Aä//z/ez'zz, Ziegezz, T/zz/zzzerzz, Alz-
/zezz, AaZzezz zzzzJ azzJe rezz? Atzc/z
/zez'zzz Azz/zo'rezz vozz AJassz'sc/zerMzz-
sz'L vozz Gesazzgsso/z'sZezz zzzzJ gros-
sezz C/zo'rezz geraZe ic/z izz 5c/zwz'e-

rz'g&ez'Zezz zzzzJ mzzss mic/z gezzierezz.
Meizze GeszzzzJ/zez'Z als 78jä/zrz'ger
Mazzzz isf ziem/ic/z laäz'l, z'c/z /za/ze

Bzz'cAezzsc/zzzzerzezz, A/zezzma sez'Z

Jer JwgezzJzez'z zzzzJ sez'Z ze/zzz Ja/z-
rezz Azzgizza pecZoris. Bez'Z längerer
Zez'Z /e/ze z'c/z zzac/z zz/zer vierzig
B/ze/a/zrezz geZrezzzzZ vozz meizzer
Arazz. Bis y'eZzZ isZ Jz'e ärzZlic/ze Be-
/zazzJ/zzzzg ez/olglos. Was raZezz Sie
mir?
Sie stellen in Ihrem Brief zwei Fra-
gen: Rührt Ihre leicht erregbare
Gemütsbewegung von den Nerven

her, oder ist es eine psychische An-
geschlagenheit? Sie deuten damit
an, dass Sie diese beiden Möglich-
keiten als Ursache Ihres häufigen
Weinens in Betracht ziehen. Eini-
ge der beschriebenen Situationen
sind für mich durchaus einfühlbar,
Ihre Reaktion des Weinens damit
auch völlig adäquat. Ich denke
zum Beispiel an Taufen, Hochzei-
ten, klassische Musik. Vermutlich
hat vieles davon mit Ihrem eigenen
Leben zu tun: Erinnerungen an

vergangene, vielleicht auch glück-
lichere Zeiten. Etwas schwer fällt
mir die Interpretation Ihres Wei-
nens beim Anblick von Tieren.
Eine sichere Deutung könnte wohl
nur ein Psychologe vornehmen.
Wahrscheinlich hat es mit längst
Vergangenem, Verschüttetem, mit
Kindheitserlebnissen etwas zu tun.
Man könnte das ganze als eine ge-
wisse Affekt-Labilität bezeichnen,
was letzlich schon mit der Psyche
zu tun hat. Am besten hören Sie auf
dagegen anzukämpfen. Versuchen
Sie, es als Teil Ihrer Persönlichkeit
anzunehmen. Sie brauchen sich Ih-
rer Regungen nicht zu schämen,
nur weil diese nicht dem allgemein
gültigen gesellschaftlichen Ver-
haltensmuster entsprechen. Wenn
Sie diesen Ratschlag befolgen,
werden Sie sehen, dass es Ihnen
besser geht.

Beissen an den
Beinen

7c/z /ez'Je sc/zozz sez'Z Ja/zz-ezz azz /ze/-
Zz'gezzz ßez'ssezz azz Jezz Bez'zzezz. Der
77azzsarzZ mez'zzZ, Jz'e Aramp/aJerzz
sez'ezz äc/zzz/J Jarazz, ez'zz azzJerer
Arzt mez'zzZ, es sez'ezz 5zq/fwec/zse/-
sZörzzzzgezz. Bz's /zetzZe /zozzzzZe zzzz'r

a/zer Aez'zzer /ze//ezz.

Juckreiz, sei es an den Beinen oder
an andern Körperpartien, kann
vielfältige Ursachen haben. Aus
der Distanz die wahre Ursache zu
finden, ist mir leider nicht möglich.
In einem gewissen Sinne haben na-
türlich beide Ärzte recht, sowohl
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Krampfadern wie Stoffwechsel-
Störungen können Juckreiz verur-
Sachen. Falls das erstere zutrifft,
sollten Sie Ihre Beine tagsüber re-
gelmässig mit gut stützenden Ve-
nenbinden einbinden. Achten Sie
auf optimales Einfetten der Beine
nach jedem Bad oder Duschen,
zum Beispiel mit Mandelölsalbe.
Verwenden Sie auch zum Waschen
oder Duschen eine Seife mit Rück-
fetter. Die häufigste Ursache von
Juckreiz ist nämlich eine zu trok-
kene Altershaut. Eine Stoffwech-
selstörung kann durch entspre-
chende Blutuntersuchung ausge-
schlössen werden, was Ihr Arzt si-
cher schon getan hat.

7ag <ien Verband wec/zseZn, da die-
ser nac/z einigen Standen vöZZzg

dzzrc/znd.«:? ist. Was kann zc/z dage-
gen tan? We/c/zes ist die t/nsac/ze
dieses zmangene/zmen Leidens

Ursache eines offenen Beines ist
fast immer eine Stauung des veno-
sen Rückstromes bei inneren oder
äusseren Krampfadern sowie der
durchgemachten venösen Throm-
bösen. Diese offenen Stellen kön-
nen über Nacht auftreten und
manchmal ein bedrohliches Aus-
mass annehmen. Wichtigste Vor-
beugemassnahme ist das regel-
mässige, satte Einbinden der Beine

von der Zehenbasis bis über das
Knie mit speziellen Venenbinden
oder das konsequente Tragen von
Stützstrümpfen (mindestens Kom-
pressionsklasse 2). Alle anderen
Massnahmen haben untergeordne-
te Bedeutung. Vermeiden Sie mög-
liehst das Anschlagen der Knö-
chelregion, da die Haut dort sehr
verletzlich ist. Achten Sie auch auf
eine gute Fettung der Haut nach
dem Duschen oder Baden. Übri-
gens: Heisse Bäder sind bei Nei-
gung zu offenen Beinen verboten.

Dr. med. Peter Tifo/z/er

Herz-Lungen-Husten
Seit etwa 75 ,/a/zren Zez'de zc/z anter
dem sogenannten 7/erz-Lzzngen-
Ltasten. 7nz vergangenen /a/zr Zz'tt

zc/z vom Sommer an b/s z>z den Wzn-

ter Zzznezn stark eZarzznter. 7c/z Zzze/t

es o/t kazzm ans nmi bz'n y'efzf nocZz

ganz ersc/zöp/t.

Unter dem Begriff Herz-Lungen-
Husten versteht man das Auftreten
von Hustenanfällen, die nicht
durch eine Erkältung, sondern
durch eine Stauung von Wasser auf
der Lunge zustande kommen. Ur-
sache dafür ist eine Herzschwäche,
die es nicht erlaubt, das Blut im
Lungenkreislauf genügend zirku-
lieren zu lassen, Die Behandlung
dieses Hustens besteht also nicht
primär in der Einnahme von Hu-
stenmitteln. Vielmehr muss durch
geeignete Medikamente das Herz
entlastet werden. Ihre Wahl muss
vom Hausarzt, eventuell von ei-
nem Spezialisten getroffen wer-
den.

Offenes Bein

Seit zwei iaZzrezz mac/z? mz'r ez'n o/-
/enes Bezn sehr zzz sc/za/fen.
A/anc/zmaZ mz/ss zc/z me/zrmaZ.S' z'm

«Unabhängig se/n —
für m/ch das W/chf/gsfe/»

«M/T einem Trepperi//Yf
kann /ch d/e Treppe auf
und ab wann ich w/7/.»

US
Treppem
jeden Ansprü

R/gerf Maschinenbau AG
Haupts/Tz: 6405 /mmensee
fei. 041-87 53 8?

Bus-, Tram-, Treppenraupen Auto-
Zug-Lifte Rollsluhl-Lifter
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